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ten führe und damit dem Vermieter zu-
gute komme, so sei die Prüfung aber
dennoch nicht als Mangelbeseitigung
einzuordnen (BGH VIII ZR 123/06). 

Im Klartext: Je häufiger und je genau-
er Sie die Elektroanlagen in Ihrem Ge-
bäude prüfen lassen, desto besser: Sie
verringern das Risiko teurer, von Ihnen
zu tragender Reparaturen und die Kos-
ten der Funktionsprüfung, also nicht
nur der Reinigung und Pflege („War-
tung“) sind als Betriebskosten von nun
an auf den Mieter umlegbar. Dabei stell-
ten die Richter in Karlsruhe klar, dass
hierzu die Prüfung nicht jährlich vorge-
nommen werden muss, sondern nur,
dass sie regelmäßig erfolgt – im Urteils-
fall war dies nur alle vier Jahre der Fall.

Der vertrauliche Informationsdienst für Vermieter, Verwalter und sicherheitsbewusste Immobilien-Investoren

Der Ton wird rauer,

liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

wenn man sich die
Gerichtsurteile an-

schaut: Etwa wurde eine Berliner
Vermieterin von Ihrem Mieter per
SMS als „dumme Kuh“ und „Arsch-
loch“ tituliert. Erfreulicherweise folg-
te die Strafe auf dem Fuß: Das Land-
gericht Berlin hielt fristlose Kündi-
gung des Mieters für wirksam – auch
ohne vorherige Abmahnung.  

Und auch wenn nicht Sie, sondern
eine Ihnen nahe stehende Person
angegriffen wird, sind Sie nicht
wehrlos: Das Landgericht Coburg
hielt zum Beispiel die Kündigung ei-
nes Mieters für rechtens, weil dieser
sich dem Lebensgefährten einer Ver-
mieterin gegenüber im Ton vergrif-
fen hatte: Die „Fortsetzung der Ver-
mietung sei unzumutbar“.

Ist das Anliegen des Mieters berech-
tigt, sieht es aber anders aus. Weil
bei einem Mieter ständig die Hei-
zung ausfiel, warf er seinem Vermie-
ter „Desinteresse“ vor. Hier wurde
entschieden, dass ein Mieter in ei-
ner schwierigen Mietsituation auch
mit der nötigen Deutlichkeit auf
hausinterne Probleme hinweisen
dürfe.

Übrigens: Auch von Nachbarn muss
man sich nicht alles bieten lassen,
etwa keine Gartenzwerge, die mit
heruntergelassenen Hosen zu einem
rüberschauen. Eine derartige Krän-
kung der Ehre brauche kein Haus-
besitzer hinnehmen – stellte das
Amtsgericht Grünstadt klar.

Mit den besten Grüßen 
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Grundsatzurteil zu Betriebskosten

Die Kosten für die Prüfung 
von Elektroanlagen zahlt Ihr Mieter

Tobias Mahlstedt, Rechtsanwalt
und Chefredakteur
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Alle Elektroanlagen eines Gebäu-
des müssen regelmäßig auf ihre Be-
triebssicherheit geprüft werden. Die
Frage, wer die Kosten hierfür zu tra-
gen hat, der Mieter oder der Vermie-
ter, wurde durch die Gerichte bislang
höchst unterschiedlich beurteilt. In
einem Grundsatzurteil hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) nun entschie-
den: Zahlen muss Ihr Mieter – wenn
Sie dies vereinbart haben.

Die Frage, um die es dabei ging, laute-
te: Sind die Kosten der Überprüfung von
Elektroanlagen, etwa zur Entlüftung des
Gebäudes, Instandsetzungs- und In-
standhaltungskosten? Wäre dem so, wä-
ren die Kosten nämlich nicht als Be-
triebskosten auf die Mieter umlegbar. Ge-
nau hiervon gingen aber bisher viele
Richter aus: Die Überprüfung läge allein
im Interesse des Vermieters, da sich hier-
durch Reparaturen und Neuanschaffun-
gen vermeiden lassen. Vorbeugende In-
standhaltungskosten – so die Gerichte
bisher – seien aber Sache des Vermieters.

Ihre Reparaturkosten sinken
Der BGH entschied anders: Auch

diese Kosten dienen der ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung der Immobilie
und sind deshalb als Betriebskosten auf
den Mieter umlegbar. Auch wenn die
turnusmäßige Prüfung der Betriebssi-
cherheit im Gebäude indirekt zu einer
Reduzierung der Instandhaltungskos-

Automatisch zahlen muss Ihr Mieter
für die Prüfkosten aber nicht, son-
dern nur dann, wenn Sie dies mit
ihm als „sonstige Betriebskosten“ ver-
einbart haben. Um von dem neuen
Urteil zu profitieren, müssen Sie bei
jeder Neuvermietung die folgende Re-
gelung in Ihrem Mietvertrag aufneh-
men, und zwar in der Rubrik „Be-
triebskosten“: „Die Kosten für die re-
gelmäßige Prüfung der Betriebssicherheit
von Elektroanlagen des Mietgebäudes
sind als „sonstige Betriebskosten“ im Sin-
ne von § 2 Nr. 17 Betriebskostenverord-
nung vom Mieter zu tragen.“

TIPP: Regelung im Mietvertrag
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Viele Vermieter erleben derzeit,
dass ihre Mieter die geforderte Nach-
zahlung aus der Betriebskostenab-
rechnung nicht zahlen. Was ist nun
zu tun? Wenn Mahnungen nicht wei-
ter helfen, müssen Sie Ihre Forderun-
gen gerichtlich geltend machen.

Dies betrifft zum einen die Fälle, in
denen Sie Ihrem Mieter Ende letzten
Jahres noch die Abrechnung für das
Jahr 2005 erstellt haben. Haben Sie be-
reits  für das Jahr 2006 abgerechnet,
können Sie zum anderen auch die sich
hieraus ergebende Nachforderung von
Ihrem Mieter einklagen. 

Für jeden Mieter eine Abrechnung 
Voraussetzung ist aber zunächst ein-

mal, dass Ihr Mieter die Abrechnung er-
halten hat. Schwierigkeiten kann es
nämlich schon geben, wenn mehrere
Mieter vorhanden sind, aber nur eine
Abrechnung erstellt wurde. Insofern
wäre es noch unproblematisch für Sie,
wenn Sie Ihre Abrechnung nur an ei-
nen von mehreren Mietern adressiert
hätten. Zumindest dann, wenn Ihnen
die Mieter im Mietvertrag untereinan-
der eine Empfangsvollmacht erteilt ha-
ben. Etwa folgendermaßen:

„Die Mieter bevollmächtigen sich ge-
genseitig zur Entgegennahme von Willens-
erklärungen des Vermieters“. 

In diesem Fall können Sie sich
nämlich aussuchen, welchen Mieter
Sie wegen Ihrer Nachforderung aus der
Betriebskostenabrechnung gerichtlich
in Anspruch nehmen wollen – wobei
Sie sich natürlich für den Zahlungs-
kräftigsten unter ihnen entscheiden
sollten. 

Vorsicht: Diese Wahlmöglichkeit ha-
ben Sie nicht, wenn Sie die Abrechnung
nur an einen Ihrer Mieter adressiert ha-
ben und/oder eine Empfangsbevoll-
mächtigung im Mietvertrag fehlt. In
diesem Fall können Sie die Zahlung
auch nur von diesem Mieter verlangen
– selbst wenn dieser etwa wegen Ar-
beitslosigkeit weniger zahlungskräftig
sein sollte, als sein Mitmieter. 

Ihr Mieter hat ein Prüfungsrecht
Nachdem Ihr Mieter Ihre Abrech-

nung erhalten hat, kann er sie grund-
sätzlich zwei Wochen lang auf Richtig-
keit prüfen. Da manche Gerichte den
Mietern aber auch ein einmonatiges
Prüfungsrecht zubilligen, sind Sie auf
der wirklich sicheren Seite erst, wenn
Sie solange mit der gerichtlichen Gel-
tendmachung warten. Denn fällig ist
Ihre Nachforderung erst, wenn die Prü-
fungsfrist abgelaufen ist; eine zuvor er-
hobene Klage auf Nachzahlung wäre
unbegründet und würde vom Gericht
kostenpflichtig abgewiesen werden.

Achtung: Die Prüfungsfrist des Mie-
ters wird nicht selten auch im Mietver-
trag festgelegt und ist dann bindend.
Zudem: In vielen Formularmietverträ-
gen findet sich die Regelung, wonach
eine Abrechnung als anerkannt gilt,
wenn der Mieter nicht innerhalb eines
Monats Einspruch erhebt. Zwar ist ei-
ne solche Klausel nach Meinung der
Gerichte unwirksam, weil durch sie die 
gesetzliche Einwendungsfrist von ei-
nem Jahr unzulässig verkürzt wird. Die
Gerichte gehen in diesen Fällen jedoch
von einem einmonatigen Prüfungsrecht
des Mieters aus. 

Ebenfalls nicht fällig wäre Ihre Nach-
forderung, wenn Sie Ihrem Mieter die
Einsichtnahme in die Abrechungsun-
terlagen verweigern würden. Nach
neueren Urteilen brauchen Sie Ihrem
Mieter die Belege und Rechnungen
zwar grundsätzlich nicht mehr kopie-
ren und zusenden. Persönlich einsehen
und prüfen darf er sie aber – würde
ihm dies verweigert, brauchte er eine
Betriebskosten-Nachforderung eben-
falls nicht zu zahlen.

Übrigens: Hat Ihre Abrechnung ein
Guthaben zugunsten Ihres Mieters er-
geben, kann er dessen Auszahlung von
Ihnen bereits mit dem Zeitpunkt ver-
langen, an dem er seine Abrechnung er-
halten hat.

Mahnung nicht erforderlich
Ist die Prüfungsfrist Ihres Mieters ver-

strichen, ist Ihre Nachforderung fällig.

Eine Mahnung müssen Sie also nicht
noch an ihn richten, sondern Sie kön-
nen direkt die gerichtliche Durchset-
zung Ihrer Forderung betreiben. Aller-
dings kann eine Mahnung oder ein per-
sönliches Gespräch hilfreich sein, in Er-
fahrung zu bringen, warum Ihr Mieter
die Nachforderung nicht bezahlt.

Achten Sie auf die Verjährung
Was die Verjährung Ihrer Nachforde-

rung angeht, können Sie sich mit der
gerichtlichen Geltendmachung Zeit las-
sen. Denn die Verjährung beträgt volle
drei Jahre, wobei diese Jahresfrist mit
Ablauf des Jahres beginnt, an dem Ihr
Mieter Ihre Abrechnung erhalten hat. 

Beispiel: Sie haben Ihre Abrechnung
für 2005 einem Mieter am 10.04.06
und einem anderen Mieter erst am
15.12.06 zugestellt. In beiden Fällen
beginnt die Verjährung Ihrer Nachfor-
derung am 31.12.06 zu laufen und en-
det am 31.12.09. Bis zu diesem Zeit-
punkt wäre sie also noch von Ihnen
einklagbar. 

Mahnbescheid oder Klage?
Ihre Nachforderung können Sie auf

zweierlei Weise gerichtlich geltend ma-
chen: Mit einem Antrag auf Erlass eines
Mahnbescheids und mit einer Klage.
Die Frage, was für Sie das Beste ist, soll-
ten Sie davon abhängig machen, ob mit
Einwendungen Ihres Mieters zu rech-
nen ist. 

Ist dies der Fall, wird er gegen Ihren
Mahnbescheid Widerspruch einlegen,
weshalb es dann zu einem „normalen“
Gerichtsverfahren kommt. Die beiden
Vorteile des Mahnverfahrens, nämlich
geringere Gerichtsgebühren und eine
schnellere Durchführung, würden sich
dann für Sie nicht einstellen – im Ge-
genteil, das Verfahren würde sogar
noch länger dauern, als wenn Sie gleich
eine Klage gegen Ihren säumigen Mie-
ter eingereicht hätten.

Einwendungsfrist
Ganz klar: Ein Mahnbescheid ist für

Sie dann die richtige Wahl, wenn Bean-
standungen Ihres Mieters schon des-

Betriebkostenabrechung

Ihr Mieter zahlt die von Ihnen geforderte Nachzahlung nicht –
was nun zu tun ist und worauf Sie hierbei achten müssen
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halb ohne Bedeutung wären, weil sie
nach Ablauf seiner Einwendungsfrist er-
folgten. Diese Frist beträgt auch hier ein
Jahr und beginnt mit dem Tag zu lau-
fen, an dem der Mieter seine Abrech-
nung erhalten hat.

Beispiel: Die Betriebskostenab-
rechnung für das Jahr 2004 haben Sie
Ihrem Mieter am 18.12.2005 überge-
ben. Bis heute hat er Ihnen die gefor-
derte Nachzahlung nicht entrichtet.
Hier sollten Sie jetzt einen Mahnbe-
scheid beantragen; selbst wenn die Ab-
rechnung fehlerhaft gewesen sein soll-
te und Ihr Mieter sich hierauf berufen
würde, wäre dies unbeachtlich. Denn
für seine Einwendungen ist es nun zu
spät; seine Beanstandungen hätte er
binnen eines Jahres, also bis zum
18.12.2006 vorbringen müssen.
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In einem neuen Urteil hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) entschieden, dass
für jede einzelne Kostenposition die
Gesamtkosten angegeben werden müs-
sen. Geschieht dies nicht, wäre  Ihre Be-
triebskostenabrechnung unwirksam. 

Beispielsweise dürfen Sie nicht die
Grundsteuer aufteilen und in der Ab-

rechnung für Ihren Mieter nur den auf
ihn entfallenden Anteil aufführen.
Auch nicht umlagefähige Kosten müs-
sen in der Abrechnung aufgeführt sein
und dürfen nicht vorab herausgerech-
net werden. Denn der Mieter muss
nach Meinung des BGH stets alle an-
gefallenen Kosten selbst auf ihre Um-
lagefähigkeit prüfen können. 

Wäre Ihre Abrechnung danach feh-
lerhaft, können Sie sie nur berichtigen,
wenn die einjährige Abrechnungsfrist
noch nicht abgelaufen ist. Andernfalls
bliebe die Abrechnung unwirksam und
Ihr Mieter brauchte keine Nachzahlun-
gen zu leisten (BGH, Az. VIII ZR 1/06).
Deshalb: Führen Sie immer alle Ge-
samtkosten penibel auf.

Betriebskostenabrechnung

Ohne Angabe der Gesamtkosten ist Ihre Abrechnung unwirksam

Muster-Klage
An das
Amtsgericht .....

Klage
In Sachen

des Viktor Vermieter, Vermieterstraße 1, 11111 Vermieterstadt - Kläger -

gegen

Michael Mieter, Mieterstraße 9, 99999 Mieterstadt - Beklagter -

erhebe ich Klage und werde beantragen,

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 555,00 € nebst 5 % Zinsen über dem
Basiszinssatz seit 15.03.2007 zu zahlen.

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Begründung:

Der Kläger ist Vermieter, der Beklagte ist Mieter der Erdgeschosswohnung 
Mieterstraße 9, 99999 Mieterstadt, bestehend aus 3 Zimmern, Flur, Küche, Bad/WC
und Kfz-Stellplatz Nr. 9.

Beweis: Mietvertrag vom 01.04.2001, als Kopie in Anlage dieser Klage anbei.

In § 6 des Mietvertrages wird hinsichtlich der Betriebskosten Bezug genommen auf die
Anlage 3 zu § 27 II. BV,  weshalb die dort aufgeführten Betriebskostenpositionen umla-
gefähig sind. Hierauf leistet der Beklagte monatliche Vorauszahlungen von 150,00 €.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. § 556 Abs. 3 BGB hat der Kläger inner-
halb von 12 Monaten nach Ablauf der Abrechnungsperiode abzurechnen. Die dabei er-
rechneten Nachforderungen hat der Beklagte gemäß den Vereinbarungen im Mietvertrag
nachzuzahlen.

Ausweislich der beigefügten Betriebskostenabrechnung vom 19.12.2006 schuldet der Be-
klagte für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 einen Nachzahlungsbetrag von 555,00 €.

Die Betriebskostenabrechnung ist dem Beklagten durch Boten am 20.12.2006 übergeben
worden. 

Beweis: Zeugnis des Herrn Bote, Botenstraße 2, 99999 Mieterstadt.

Wie aus der Abrechnung ersichtlich, hat der Kläger dem Beklagten die Einsichtnahme in
die Abrechnungsunterlagen ausdrücklich angeboten. Der Beklagte hat den Nachzah-
lungsbetrag nicht gezahlt. Da der Beklagte auch auf ein Schreiben des Klägers vom
22.01.2007 unter Fristsetzung bis zum 15.03.2007 nicht reagiert hat, befindet er sich
spätestens seit dem 15.03.2007 in Verzug. Dementsprechend ist auch der Zinsanspruch
begründet.

Der Beklagte ist daher antragsgemäß zu verurteilen.

Unterschrift Viktor Vermieter

Hat Ihr Mieter schon innerhalb sei-
ner Einwendungsfrist gegen die Ab-
rechung protestiert, sollten Sie lieber
gleich eine Klage erheben, denn
dann müssen Sie auch mit einem
Einspruch gegen Ihren Mahnbe-
scheid rechnen. Die Klage ist dann
an das Amtsgericht zu richten, das
örtlich für das Gebiet zuständig ist,
in dem sich Ihre Mietwohnung be-
findet. Erheben dürfen Sie die Klage
selbst (hierzu das nachstehende Kla-
gemuster), einen Rechtsanwalt benö-
tigen Sie dafür also nicht.

TIPP: Klage
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SCHWERPUNKT-THEMA
Mietsicherheiten

Mietkaution – Die häufigsten Fragen aus Ihrer 
Vermietungspraxis einfach beantwortet

Angesichts von über 2 Milliarden €
Mietschulden in Deutschland sollte
jeder Vermieter auf einer Mietsicher-
heit bestehen. Fragen im Zusammen-
hang mit der Mietsicherheit führen
aber immer wieder zu Streitigkeiten.
Lesen Sie hier die Antworten auf die
wichtigsten Fragen aus der Vermie-
tungspraxis.

Ich möchte eine Wohnung vermieten,
in welcher Höhe darf ich von meinem
Mieter eine Mietkaution verlangen?

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
legt fest, dass Sie höchstens die dreifa-
che Monatsmiete ohne Betriebskosten
als Mietsicherheit vereinbaren dürfen.
Vermieten Sie Gewerberäume, gilt die-
se Grenze nicht. 

In meinem Wohnungsmietvertrag ist
eine Mietkaution in Höhe von 1.800 €
vereinbart worden, wobei die monatli-
che Nettokaltmiete bei 550 € liegt. Ist
nun die gesamte Kautionsvereinba-
rung unwirksam?

Diese Kautionsvereinbarung über-
steigt die zulässige Höhe um 150 €, da
nicht mehr als 1.650 € für die Mietsi-
cherheit hätten vereinbart werden dür-
fen. Folge hiervon ist aber nicht, dass
nun die gesamte Kautionsabrede un-
wirksam ist, sondern nur der Teil, der
über 1.650 € hinausgeht.

Ich vermiete eine kleine Wohnung an
eine Studentin, die eine mietvertrag-
liche Kaution in Höhe von drei Netto-
kaltmieten gezahlt hat. Vor Abschluss
des Mietvertrages boten mir die Eltern
der Studentin eine zusätzliche Bürg-
schaft an – wohl damit ihre Tochter
die Wohnung bekommt. Ist diese
Bürgschaft nun unwirksam?

Nein, denn in diesem Fall erfüllen die
Eltern mit der Bürgschaft keine Ver-
pflichtung aus dem Mietvertrag, sondern
haben Ihnen die zusätzliche Mietsicher-
heit freiwillig angeboten. In einem sol-
chen Fall ist es ausnahmsweise möglich,
dass Ihre Mietsicherheit die zulässige
Kautionshöhe insgesamt übersteigt. 

Der Mietvertrag mit meinem Woh-
nungsmieter ist sehr alt, und zwar
aus dem Jahr 1980. Darin ist verein-
bart, dass die Kaution nicht verzinst
werden müsse. Mein Mieter meint,
dass widerspräche geltendem Recht.
Stimmt das?

In der Tat ist eigentlich jede Mietsi-
cherheit zu verzinsen, doch gibt es zwei
Ausnahmen. Zum einen: Wenn Sie
Wohnraum in einem Jugend- bzw. Stu-
dentenwohnheim vermieten, brauchen
Sie die Kaution nicht zu verzinsen. Die
zweite Ausnahme betrifft Ihren Fall:
Wurde in einem vor dem 01.01.1983
geschlossenen Mietvertrag die Verzin-
sungspflicht ausgeschlossen, ist diese
Vereinbarung rechtens. 

Der Mieter meiner Erdgeschosswoh-
nung ist gehbehindert. Er wünscht
deshalb den Einbau einer Rampe, für
deren Kosten er selbst aufkommen
will. Auch hat er mir die Zahlung ei-
ner Sicherheit für den Rückbau der
Rampe angeboten. Gilt auch hier die
Begrenzung auf drei Nettokaltmieten?

Nein. Eine Kaution für den Rückbau
von Einbauten behinderter Mieter kön-
nen Sie als Vermieter zusätzlich zur
„normalen“ Mietkaution verlangen. De-
ren Höhe richtet sich allein nach dem
voraussichtlichen Aufwand, die Einbau-
ten nach Mietende wieder zu entfernen. 

Mein Mieter sagt, er dürfe die Kauti-
on in monatlichen Raten zahlen, ob-
wohl unser Mietvertrag die Zahlung
der gesamten Kaution bei Mietbeginn
vorschreibt. Stimmt das?

Ja, das das ist richtig. Nach dem BGB
ist der Mieter berechtigt, die Kaution zu
drei gleichen monatlichen Raten zu
zahlen. Jede Vereinbarung im Mietver-
trag, die dem Mieter dieses Recht
nimmt, wäre unwirksam.

Mein neuer Mieter zahlt Miete und
Nebenkosten regelmäßig, nicht aber
die Raten zur Mietkaution. Darf ich
ihm wegen Zahlungsverzuges nun
fristlos kündigen?

Nein, diese Möglichkeit haben Sie als
Vermieter nicht. Und zwar auch dann
nicht, wenn bereits drei Raten offen sind,
sich Ihr Mieter also schon mit mehr als
zwei Monatsmieten in Verzug befindet.
Sie können Ihrem Mieter aber wegen er-
heblicher Vertragsverletzung fristlos kün-
digen, wenn er die vereinbarte Kaution
nicht zahlt. Voraussetzung hierfür ist,
dass Sie Ihren Mieter zuvor zur Zahlung
aufgefordert und ihn wegen seines Rück-
standes abgemahnt haben. Zahlt Ihr Mie-
ter auch nach Ihrer Abmahnung die Kau-
tion nicht, so liegt eine erhebliche Ver-
tragsverletzung vor, wegen der Sie nun
fristlos kündigen können.

Mein Mieter hat im Laufe des nun be-
endeten Mietverhältnisses seine Kau-
tion nicht bezahlt. Bei Besichtigung
der Wohnung habe ich einen großen
Renovierungsbedarf festgestellt. Ich
befürchte, dass mein Mieter seiner Re-
novierungsverpflichtung nicht nach-
kommen wird. Kann ich die Mietkau-
tion jetzt noch von ihm einklagen?

Ja, diese Möglichkeit haben Sie nach
neuerer Rechtsprechung: Haben Sie als
Vermieter weiterhin Sicherungsbedarf,
etwa wegen noch zu erwartender Be-
triebskostennachzahlungen oder nicht
vorgenommener Schönheitsreparatu-
ren, können Sie auch bei einem schon
beendeten Mietverhältnis noch die ver-
einbarte Mietkaution einklagen.

Mein Mieter hat den Mietvertrag ge-
rade gekündigt und seine Mietkau-
tion zurückgefordert. Gibt es eine
Frist, innerhalb derer ich ihm die
Mietkaution auszahlen muss?

Nein, eine feste Frist gibt es nicht. Es
gilt: Solange Sie noch Forderungen ge-
gen Ihren Mieter haben (Betriebskosten,
Schönheitsreparaturen, vgl. die vorheri-
ge Frage), brauchen Sie die Kaution Ih-
rem Mieter nicht freigeben. Allerdings
nur in Höhe der Forderung: Erwarten
Sie nach der Betriebskostenabrechnung
etwa eine Nachforderung gegen Ihren
Mieter in Höhe der hälftigen Mietkau-
tion, müssen Sie Ihrem Mieter den an-
deren Teil der Kaution aber auszahlen.
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Mein Mieter ist kürzlich verstorben,
jedoch wurde das Mietverhältnis mit
seiner Ehefrau kraft Gesetzes fortge-
setzt. Mein verstorbener Mieter hat
seinerzeit eine Mietkaution nicht ent-
richtet. Kann ich von meiner neuen
Mieterin dennoch eine Mietkaution
verlangen?

Ja, dieses Recht räumt Ihnen das
BGB in § 563b Abs. 3 ausdrücklich ein. 

Mein Mieter hat den Mietvertrag
durch eine Kündigung beendet. Da-
bei hat er mir gleich angekündigt, er
werde bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist keine Miete mehr zahlen
und insofern seine Kaution „abwoh-
nen“. Darf er das?

Klare Antwort: Nein! Es handelt sich
hierbei um eine verbreitete Unsitte un-
ter Mietern, die Sie als Vermieter nicht
akzeptieren sollten. Die Kaution dient
allein dazu, Ihre Forderungen aus dem
Mietvertrag zu sichern. Dabei handelt
es sich meistens um Forderungen, die
erst nach Mietende entstehen (wie zum
Beispiel Betriebskostennachzahlun-
gen). Lassen Sie zu, dass Ihr Mieter sei-
ne Kaution „abwohnt“, sind diese For-
derungen nicht mehr gesichert. 

Der Mietvertrag mit meinem Mieter
ist auf ein Jahr befristet. Muss ich die
Kaution trotzdem verzinsen?

Auch wenn das Mietverhältnis nur
von kurzer Dauer ist, müssen Sie die
Mietsicherheit des Mieters verzinsen.
Nur dann, wenn es sich um die Vermie-
tung von Wohnraum handelt, der Teil
eines Studenten- oder Wohnheims ist,
sind Sie von der Verzinsungspflicht be-
freit. 

Reicht es, wenn ich die Barkaution
meines Mieters sicher verwahre, etwa
in einem Bankschließfach?

Nein, das ist nicht ausreichend. Laut
BGB müssen Sie die Kaution Ihres Mie-
ters verzinsen, und zwar zu dem für
Spareinlagen mit dreimonatiger Kün-
digungsfrist üblichen Zinssatz. Tun Sie
dies nicht, kann Ihr Mieter die entgan-
genen Zinsen als Schadenersatz von Ih-
nen verlangen.

Mein Mieter sagt, ich müsse die Kau-
tion auf einem gesonderten Sparbuch
anlegen. Stimmt das?

In meinem Mietvertrag ist vereinbart,
dass der Mieter eine Kostenpauschale
von 15 € für das Anlegen und die Auf-
lösung des Kautionssparbuchs zu zah-
len hat. Mein Mieter meint, diese
Klausel ist unwirksam. Hat er recht?

Hier hat Ihr Mieter recht. Die Gerich-
te haben schon oft entschieden, dass
Vermieter verpflichtet sind, die mit der
Kaution zusammenhängenden Kosten
selbst zu tragen.

Mein Mieter hat die erste Rate der
Mietkaution gezahlt. Weitere Raten
will er erst zahlen, nachdem ich ihm
nachgewiesen habe, dass ich die Kau-
tion auf einem Extra-Sparbuch ange-
legt habe. Ist mein Mieter hierzu be-
rechtigt?

Ja, Ihr Mieter kann von Ihnen Aus-
kunft darüber verlangen, dass Sie die
Kaution vertragsgemäß angelegt haben.
Dies umfasst die Angabe des Kreditins-
tituts, die Kontonummer sowie die ver-
einbarte Kündigungsfrist. Erhält der
Mieter auf seine Anfrage hierzu keine
Auskunft, darf er die weiteren Raten ver-
weigern.

Mein Mieter möchte seine Kaution
selbst auf einem Sparbuch anlegen.
Darf er das?

Ja, das ist möglich. Allerdings nur,
wenn Ihr Mieter die Anlage durch
Bankbescheinigung verpfändet.Schließ-
lich soll die Kaution ja Ihnen als Sicher-
heit dienen.

Nach Mietende habe ich meinem Mie-
ter die Kaution mit Zinsen erstattet.
Jedoch zu voreilig, wie sich nun gezeigt
hat: Ich hatte nämlich übersehen, dass
mein Mieter eine Nachforderung aus
der vorletzten Betriebskostenabrech-
nung in Höhe von rund 150 € noch
nicht gezahlt hat. Nun verweigert mir
der Mieter die Nachzahlung und sagt,
mit Rückzahlung der Kaution sei für
ihn alles erledigt. Was kann ich tun?

Leider sehen es die meisten Gerichte
so wie Ihr Mieter: Zahlt ein Vermieter
vorbehaltlos die Kaution zurück, bringt
er damit zum Ausdruck, dass er keine
Forderungen mehr aus dem Mietver-
hältnis hat. Umso wichtiger ist daher,
dass Sie als Vermieter eine sorgfältige
Prüfung vornehmen, ehe Sie Ihrem
Mieter die Kaution erstatten.

Oftmals wird eine „Barkaution“ im
Mietvertrag vereinbart, das heißt, der
Mieter händigt Ihnen die Kaution selbst
aus oder er überweist sie auf Ihr Kon-
to. In jedem Fall sind Sie als Vermieter
verpflichtet, die Kaution getrennt von
Ihrem eigenen Vermögen anzulegen.
Üblicherweise geschieht dies auf einem
gesonderten Sparbuch.

Ich vermiete Gewerberaum. Muss ich
die Barkaution meines Mieters eben-
falls verzinsen?

Ja, das müssen Sie. Allerdings kön-
nen Sie bei der Vermietung von Ge-
werberäumen Ihre Pflicht zur Verzin-
sung der Kaution durch eine individu-
elle Vereinbarung mit Ihrem Mieter
vertraglich wirksam ausschließen. Ei-
ne solche Vereinbarung wäre bei der
Vermietung von Wohnungen aber un-
wirksam. 

Kann ich die Kaution meines Mieters
auch in Aktien oder einem Fonds an-
legen?

Ja, mit Zustimmung des Mieters ist
dies möglich. Allerdings besteht ein
großes Risiko: Bei einem Kursverlust
verlieren Sie als Vermieter Ihre Sicher-
heit und der Mieter sein Kapital.

Vor etwa zwei Jahren zahlte mein
Mieter für einen Monat seine Miete
nicht. Ich habe damals diese offene
Miete mit seiner Kaution verrechnet.
Damit war der Mieter auch einver-
standen. Kann ich von meinem Mie-
ter jetzt verlangen, dass er die Kauti-
on wieder auf die vereinbarten drei
Nettokaltmieten „auffüllt“?

Ja, dieses Recht haben Sie als Ver-
mieter. Allerdings nur dann, wenn der
Mieter, wie in Ihrem Fall, mit der Ver-
rechnung der Kaution einverstanden
war. Verrechnen Sie mit einer Forde-
rung, die vom Mieter nicht akzeptiert
würde, hätten Sie diese Möglichkeit
nicht. 

Mein Mieter hat die vereinbarte Kau-
tion gezahlt, jedoch um drei Monate
verspätet. Kann ich von ihm Verzugs-
zinsen verlangen?

Nein, die Gerichte haben entschie-
den, dass Sie als Vermieter keine Ver-
zugszinsen auf die Mietkaution verlan-
gen dürfen.
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VERMIETERPRAXIS KOMPAKT

Mahnkosten

Pauschal 2,50 € sind
angemessen

Für Mahnschreiben wegen nicht
gezahlter Miete können Sie als Ver-
mieter von Ihrem Mieter eine Pau-
schale von 2,50 € pro Stück verlan-
gen.

Dies entschied jetzt das Amtsge-
richt Brandenburg und machte
hierzu folgende Rechnung auf, die
Sie übernehmen können: 

So rechnen Sie richtig
Unter Berücksichtigung des durch-

schnittlichen Bruttolohns einer
Schreibkraft von 10 bis 18 € pro
Stunde sowie einer Bearbeitungszeit
von zwei bis vier Minuten ergeben
sich Lohnkosten von 0,60 bis 1,20 €
zuzüglich Portokosten von 0,55 €
und Aufwendungen für Papier und
Briefumschlag, so dass pauschal
2,50 € pro Mahnschreiben ange-
messen sind (AG Brandenburg, 
Az. 31 C 190/06).

Gartennutzung

Die Erlaubnis Ihres Mieters können Sie widerrufen
Haben Sie Ihrem Mieter gestattet,

den Garten nutzen zu dürfen, können
Sie diese Erlaubnis widerrufen. Vo-
raussetzung ist, dass der Mieter kein
mietvertragliches Nutzungsrecht hat
und Ihr Widerruf nicht willkürlich ist. 

Dies hat das Kammergericht Berlin
zu folgendem Fall entschieden: Ein Ver-
mieter hatte seinem Mieter gestattet, ei-
nen Teil der Hoffläche als Garten zu
nutzen. Dies tat der Mieter auch und
bepflanzte die Fläche reichhaltig. Später
wollte der Vermieter – im Einklang mit
den übrigen Mietern – die Hoffläche
wieder „unbegrünt“ haben, weshalb er
die Nutzungserlaubnis widerrief.

Keine Miete, keine Leihe
Zu Recht, wie die Berliner Richter

entschieden: Ist dem Mieter die Nut-
zung der Hoffläche als Garten nicht
im Mietvertrag eingeräumt worden,
kann sie der Vermieter frei widerru-
fen, zumal dem Mieter die Hoffläche
auch nicht ausdrücklich geliehen wur-
de. Wie die Richter klar stellten, ist der
Widerruf einer bloßen Nutzungsge-
stattung aber nur möglich, wenn hier-
für „sachliche Gründe“ sprechen, al-
so die Hoffläche künftig anders ge-
nutzt werden soll. Unzulässig wäre
der Widerruf hingegen, wenn der Mie-
ter hierdurch nur geärgert werden soll
(KG, Az. 8 U 83/06).

Kündigung wegen Eigenbedarfs

Wie groß Ihr Eigenbedarf ist, entscheiden allein Sie
Nach einer Kündigung wegen Ei-

genbedarfs wenden Mieter oft ein, die
Wohnung sei doch viel zu groß, der
Eigenbedarf also überhöht. In den
meisten Fällen ist dieser Einwand je-
doch unbeachtlich – denn nach Mei-
nung der Gerichte bestimmen Sie al-
lein, wie groß Ihr Wohnbedarf ist.

Bisherige Wohnung
Eigenbedarf können Sie für sich oder

Ihren Familienangehörigen geltend ma-
chen. Und dabei ist nicht Vorausset-
zung, dass die bisher genutzte Woh-
nung zu klein sei. Ihr Mieter kann ge-
gen Ihre Kündigung also nicht erfolg-
reich einwenden, dass die bisherige
Wohnung doch völlig ausreichend sei. 

Neue Wohnung
Ihr Mieter und auch die Mietgerich-

te müssen vielmehr anerkennen, dass
Sie Ihre eigenen Vorstellungen davon
haben, wie die gekündigte Wohnung
künftig genutzt werden soll. Aus die-
sem Grund ist die Kündigung nach
Meinung der Gerichte jeweils rechtmä-
ßig gewesen:

■ Der Vermieter will mit seiner Lebens-
gefährtin eine 156 qm große 5,5
Zimmer-Wohnung beziehen.

■ Der Vermieter überlässt seiner Toch-
ter und deren Partner eine 150 qm
große Wohnung.

Aber auch an weit überdurchschnitt-
licher Wohnfläche können Sie Bedarf
haben, wobei Sie dies dann jedoch ver-
nünftig begründen müssen:

■ Mit der Begründung, der Vermieter
wolle in der Wohnung auch seiner
Arbeit nachgehen und zudem solle
ein Au-pair-Mädchen zur Kindesbe-
treuung untergebracht werden, wur-
de die Kündigung einer 432 qm gro-
ßen Wohnung als rechtens beurteilt.

Begründen Sie in solchen Fällen Ihren
Eigenbedarf nicht näher, sind die Gerich-
te jedoch strenger: Als unzulässig wurde
etwa die Kündigung einer 250 qm Woh-
nung beurteilt, in welche die Vermiete-
rin mit ihrem kleinen Kind einziehen
wollte.

Wichtig: Leben in der gekündigten
Wohnung allerdings ebenso wenig Mie-
ter wie künftig nach der Kündugung
dort leben sollen(im vorherigen Fall al-
so zwei), können diese gegenüber Ih-
rer Kündigung nicht einwenden, Ihr Ei-
genbedarf sei überhöht.

Um Streitereien vorzubeugen, sollten
Sie Ihre Gestattung stets schriftlich for-
mulieren. Auf diese Weise schützen
Sie sich vor dem späteren Einwand
des Mieters, die Nutzung sei ihm
mietvertraglich eingeräumt bzw. die
Nutzfläche sei ihm geliehen worden.
Denn in diesem Fall müssten Sie be-
weisen, dass diese Behauptung unzu-
treffend ist. Am besten formulieren
Sie daher folgendermaßen: „Dem Mie-
ter wird widerruflich gestattet, die folgen-
de Fläche (…) zum Zwecke (…) zu nut-
zen. Diese Gestattung ist rechtlich nicht
bindend und begründet insbesondere kei-
ne Pflichten aus Miete und Leihe.“

TIPP: Vereinbarung
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Mieterpflichten

Alte und Kranke müssen
nicht räumen und putzen

Viele Mietverträge sehen vor,
dass der Winterdienst und die
Treppenhausreinigung Aufgabe
des Mieters ist. Kann ein Mieter
diesen Verpflichtungen aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht
mehr nachkommen, müssen Sie
dies als Vermieter akzeptieren.

Aber nur unter einer Vorausset-
zung: Ihr Mieter muss in einem sol-
chen Fall das „ihm Menschenmögli-
che“ unternommen haben, um ei-
nen Betrieb oder eine Privatperson
hiermit zu beauftragen. Nur wenn
dies der Fall ist, muss er aus seiner
Pflicht entlassen werden. Aber: Als
Vermieter können Sie nun selbst für
Ersatz sorgen, wobei für die hier-
durch anfallenden Kosten der Mie-
ter aufkommen muss (Landgericht
Münster, Az. 8 S 425/03).

Tod des Mieters

Welche Kündigungsfrist hat der Erbe,
wer zahlt mir die Miete?

Frage: Kürzlich ist meine Mieterin, die
über 20 Jahre in der Wohnung gelebt hat,
gestorben. In dem Formularmietvertrag
steht, dass die Kündigungsfrist neun Mo-
nate beträgt. Die Tochter der Verstorbenen
ist Erbin ihrer Mutter geworden. Sie möch-
te die Wohnung nun so schnell wie mög-
lich kündigen und meint, dass die Kündi-
gungsfrist von neun Monaten für sie nicht
gilt. Stimmt das?

VermieterRecht vertraulich: Seit
dem Klarstellungsgesetz zur Mietrechts-
reform vom Juni 2005 gilt, dass Mieter
einen unbefristet geschlossenen Miet-
vertrag immer mit einer Frist von drei
Monaten kündigen können. Egal, wie
lange das Mietverhältnis auch gedauert
hat. Das gilt auch für ältere, vor 2001 ge-
schlossene Mietverträge bzw. für solche
Mietverträge, bei denen wie in Ihrem
Fall, im „Kleingedruckten“ gestaffelte
Kündigungsfristen nach der Mietdauer
geregelt sind. Nur wenn im Mietvertrag
eine kürzere Frist als die dreimonatige
Kündigungsfrist vereinbart worden wä-
re, hätten diese Gültigkeit.

kann ihrerseits von Ihnen die Rückzah-
lung der Kaution verlangen – natürlich
nur, wenn diese von Ihrer verstorbenen
Mieterin gezahlt wurde und Sie keiner-
lei Forderungen mehr aus dem Mietver-
hältnis gegen die Erbin haben.

Frage: Unsere Wohnungseigentümerge-
meinschaft besteht aus drei Einheiten, wobei
die Wohnung in der zweiten Etage größer als
die beiden darunter gelegenen ist. Besagte
Wohnung in der zweiten Etage wurde kürz-
lich vom Eigentümer renoviert, wobei auch
ein  Laminatfußboden verlegt wurde. Seither
ist der Trittschalllärm gestiegen. Wir, die be-
troffenen Eigentümer aus der ersten Etage,
wollen durch einen Gutachter klären lassen,
ob bei der Verlegung des neuen Fußbodenbe-
lages die Trittschalldämmung unsachgemäß
durchgeführt wurde. Doch wer trägt eigent-
lich die Kosten für den Gutachter?

VermieterRecht vertraulich: Grund-
sätzlich kann ein Wohnungseigentü-
mer mit seinem Sondereigentum nach
eigenem Belieben verfahren, also auch
einen neuen Fußbodenbelag verlegen

lassen. Allerdings darf dies nur in ei-
ner Weise geschehen, dass den ande-
ren Eigentümern durch die Nutzung
kein vermeidbarer Nachteil entsteht.
Von daher muss tatsächlich durch ei-
nen Gutachter geklärt werden, ob die
Lärmbelästigung durch den neuen
Fußboden Ihres Nachbarn vermeidbar
war. Die Frage, um die es dabei geht,
lautet: Hat Ihr Nachbar die gültigen
technischen Normen eingehalten?
Sollte dies nicht der Fall sein, wäre der
Lärm vermeidbar und Sie bräuchten
sich die Beeinträchtigung nicht gefal-
len zu lassen.

Eigentümerversammlung
Über die Bestellung des Gutachters

können Sie in der Eigentümerversamm-
lung beschließen, mit Stimmenmehr-

heit auch gegen Ihre Nachbarn. Jedoch
hat dies für Sie folgenden Nachteil:
Selbst wenn sich bestätigt, dass Ihr
Nachbar die Vorschriften zur Trittschall-
dämmung nicht eingehalten hat, wäre
für ihn das Gutachten nicht verbindlich
und er hätte dessen Kosten nicht allein
zu zahlen.

Wohnungseigentümergemeinschaft

Wer muss das Schallschutz-Gutachten
bezahlen?

Besser ist es für Sie, wenn Sie bei dem
für Sie zuständigen Amtsgericht die
Einleitung eines „selbstständigen Be-
weisverfahren“ beantragen. Dann be-
auftragt das Gericht den Gutachter. In
diesem Fall ist das Gutachten verbind-
lich und muss von dem störenden Ei-
gentümer allein bezahlt werden –
wenn er die gültigen Schallschutzbe-
stimmungen nicht eingehalten hat.
Die Einleitung des selbstständigen Be-
weisverfahrens müssen Sie in der Ei-
gentümerversammlung beschließen –
jedoch ohne den störenden Nach-
barn, denn er hat als mutmaßlicher
Störer in diesem Fall kein Stimmrecht.

TIPP: Beweisverfahren

Mit dem Tod Ihrer Mieterin ist das
Mietverhältnis automatisch auf deren
erbende Tochter übergegangen. Anders
wäre es, wenn im Haushalt der Verstor-
benen deren Ehegatte oder Lebenspart-
ner gewohnt hätte – dann wäre diese
Person in das Mietverhältnis eingetre-
ten. Die Tochter kann den Mietvertrag
also „ganz normal“ mit der dreimona-
tigen Kündigungsfrist kündigen. Dar-
über hinaus hat der Erbe in dem Fall,
dass ein Zeitmietvertrag geschlossen
wurde, ein Sonderkündigungsrecht,
wobei auch hier die Kündigungsfrist
drei Monate beträgt. 

Schönheitsreparaturen
Hat die Erbin den Mietvertrag ge-

kündigt, muss sie Ihnen bis Mietende
die vereinbarte Miete nebst Betriebskos-
ten zahlen. Auch eventuelle Mietrück-
stände muss sie ausgleichen. Zudem ist
der Erbe bei Mietende für die Räumung
der Wohnung verantwortlich und muss
sie, wenn dies wirksam mit der verstor-
benen Mieterin vereinbart wurde, dann
auch renovieren. Wichtig: Die Erbin
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URTEILE KOMPAKT UND KONKRET
Rechtslage bei Altverträgen

Vorsicht: Bei DDR-Mietverträgen gelten für Sie Besonderheiten
Bei Mietende gibt es oft Auseinan-

dersetzungen über Kündigungsfristen
und Renovierungsarbeiten. Mieter mit
Verträgen aus DDR-Zeiten sind da
fein raus. Für sie gilt heute noch, was
damals vereinbart wurde – und dies
sind meist weitaus günstigere Rege-
lungen als heute üblich. Vorausset-
zung ist aber, dass der Mietvertrag in
den neuen Bundesländern vor dem
03.10.1990 geschlossen wurde.

■ Kündigungsfristen
Heute gilt für Mieter generell eine
dreimonatige Kündigungsfrist. Für
Mieter mit einem DDR-Mietvertrag
gilt eine nur 14-tägige Kündigungs-
frist, wenn sie so vereinbart wurde.
Nur wenn eine solche Klausel im
Vertrag fehlt, gilt die heute übliche
Drei-Monatsfrist zum Monatsende. 

■ Mietereinbauten
Mieter eines DDR-Mietvertrages sind
nicht verpflichtet, bei Mietende Ein-
bauschränke, Hängeböden u. Ä. zu
entfernen. Selbst dann nicht, wenn

diese Einbauten ohne Zustimmung
der damaligen Kommunalen Woh-
nungsverwaltung vorgenommen
wurden. Einzige Bedingung: Die
Einbauten lagen damals im gesell-
schaftlichen Interesse, was immer
dann der Fall war, wenn hierdurch
die Wohnbedingungen verbessert
wurden. Und da reicht es schon,
wenn die Speisekammer in eine
Dusche umfunktioniert oder Flie-
sen im Bad verlegt wurden.

■ Schönheitsreparaturen
Die dem Mieter nach DDR-Recht
grundsätzlich obliegende Pflicht zur
Vornahme von Schönheitsreparatu-
ren ist mit der Einführung des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB) entfal-
len. Soweit Mietverträge aus der Zeit
vor dem 03.10.1990 individuelle
Vereinbarungen über die malermä-
ßige Instandhaltung enthalten, mit
der die gesetzliche Lage bestätigt
wird, sind diese Vereinbarungen
aber wirksam geblieben. Folge: Der
Mieter muss renovieren. 

Fehlt im DDR-Mietvertrag eine sol-
che individuelle Vereinbarung, so
gilt seit dem 03.10.1990 das BGB:
Schönheitsreparaturen sind Sache
des Vermieters. In diesem Fall reicht
es, wenn Ihr Mieter die Wohnung
leer räumt und Ihnen bei Mietende
besenrein gesäubert übergibt. 

■ Ehegatten
Grundsätzlich ist nur derjenige Ihr
Mieter, mit dem Sie auch einen
Mietvertrag geschlossen haben. Ehe-
paare bilden dabei keine Ausnahme.
Anders ist es aber bei DDR-Mietver-
trägen, die vor dem 03.10.1990 ab-
geschlossen wurden. Hier wurden
auch dann beide Ehegatten Mieter,
wenn nur ein Ehegatte den  Mietver-
trag abgeschlossen hatte. Das bedeu-
tet für Sie: Haben Sie einen solchen
Mietvertrag, müssen Sie sämtliche
Erklärungen, wie beispielsweise Ab-
mahnungen, Kündigungen und
Mieterhöhungserklärungen, zu Ihrer
Wirksamkeit trotzdem an beide Ehe-
leute richten.

Stellen Sie Ihre Fragen an den Chefredakteur: 
Per Telefon, jeden Dienstag von 15–17 Uhr unter 

030/31590 7250
oder jederzeit per Fax: 030/315 90 72 22 und E-Mail:

info@vermieterrecht-vertraulich.de

In der nächsten Ausgabe lesen Sie:
■ Gewerbevermietung: So nutzen Sie Ihre Möglichkeiten optimal

■ Besichtigung: Wann Ihr Mieter Sie in die Wohnung lassen muss

■ Klargestellt: Die häufigsten Irrtümer der Mieter

■ Wohnungsverwalter: Zahlen Sie ihm nicht zuviel Vergütung

Der Orkan „Kyrill“ hat an vielen
Gebäuden große Schäden angerich-
tet, die in aller Regel von den Gebäu-
deversicherungen erstattet werden, da
der Sturm vielerorts eine Windstärke
von mindestens 8 hatte. Doch auch
wenn Sie keine Versicherung haben
oder diese etwa wegen Unterversiche-
rung nicht zahlt, müssen Sie nicht
völlig leer ausgehen – Sie können
sich die Schadenskosten dann mit
dem Finanzamt teilen.

Denn in diesem Fall handelt es sich
um eine außergewöhnliche Belastung,

weshalb Sie Ihre Schäden am Gebäude
nach § 33 Einkommensteuergesetz gel-
tend machen können, zumal es sich
wie bei einem Sturm um ein „unab-
wendbares Ereignis“ handelt. 

Waren Sie nicht versichert, kann es
jedoch passieren, dass das Finanzamt
die steuerliche Anerkennung Ihrer Kos-
ten ablehnt, und zwar mit folgender
Begründung: Ein Steuerabzug sei nicht
möglich, wenn das Schadensrisiko
durch eine übliche und allgemein zu-
gängliche Versicherung hätte abgedeckt
werden können.

Steuern sparen

Sturmschäden können Sie steuerlich absetzen
Das ist zwar richtig, dennoch brau-
chen Sie diesen Einwand nicht hin-
zunehmen. Sie können Ihrem Fi-
nanzamt gegenüber vielmehr darauf
verweisen, dass eine Elementarversi-
cherung – und hierzu zählt auch eine
Gebäudeversicherung – gerade keine
derartige Versicherung darstellt. Hier-
auf haben sich nämlich die obersten
Finanzbehörden verbindlich verstän-
digt (BMF-Schreiben, BStBl. 2005 I 
S. 860).

TIPP: Elementarversicherung


